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Handelsberichte.

Einfuhr von Seidenwaren nach Dänemark.
Nach den Angaben der dänischen Handelsstatistik sind im
Jahr 3906 nach Dänemark eingeführt worden:
Gewehe, Bänder und Tücher aus reiner Seide für Fr. 4,646,600

„ „ „ „ „ Halbseide „ „ 2,056,600
Deutschland deckte die Hälfte des Bedarfs an reinseidenen
und drei Viertel desjenigen an halbseidenen Waren. Als
ansehnlicher Lieferant kommt noch Frankreich in Frage,
aber auch die Schweiz hat sich einen Anteil an der Ver-
sorgung des dänischen Marktes zu sichern gewusst. Es
wurden im Jahr 1906 aus der Schweiz nach Dänemark
ausgeführt :

Ganz- und halbseidene Gewehe und Tücher für Fr. 722,000
Bänder „ „ 163,600

Einfuhr von Seidenwaren nach Serbien.
Die Bezüge Serbiens in Seidenwaren bewegen sich in so
bescheidenen Rahmen, dass die durch den neuen französisch-
serbischen Handelsvertrag bewirkte Zollermässigung nicht
sehr hoch angeschlagen werden kann. Nach der serbischen
Statistik wurden im Jahr 1906 eingeführt:

Dichte Gewebe aus reiner Seide für Fr. 94,200

„ „ „ Halbseide „ „ 99,600
Bänder „ „ 26,300

Bezugsländer sind Oesterreich, Frankreich und in kleinerm
Massstabe Italien, Deutschland und die Schweiz.

Einfuhr von Seidenwaren nach Portugal.
Die Einfuhr wird für das Jahr 3906 wie folgt ausgewiesen:

Reinseidene Gewebe Fr. 1,157,500
Halbseidene Gewebe „ 906,400
Shawls und Tücher „ 298,600
Bänder „ 415,800
Samt und Plüsch „ 344,100

Die wichtigsten Bezugsländer sind Frankreich und Spanien.
Die einheimische Weberei ist ganz unbedeutend.

Die Schweiz hat im Jahr 1906 nach Portugal
ausgeführt :

Ganz und halbseidene Gewebe für Fr. 366,900
Shawls und Tücher „ „ 24,000
Bänder » » 12,800

Französisch - kanadischer Handelsvertrag.
Der zwischen den Regierungen beider Staaten am 19. Sep-
tember 1907 abgeschlossene Vertrag bringt bekanntlich
gegenüber den zur Zeit erhobenen Wertzöllen für Seiden-
gewebe eine Reduktion von 27*/2 auf 20 Prozent und für
Bänder eine solche von 32*/2 auf 25 Prozent. Der Ver-
trag hat bisher die Genehmigung des kanadischen Unter-
und Oberhauses und der französischen Deputiertenkammer
gefunden. An der Zustimmung des französischen Senates
ist nicht zu zweifeln und wohl ebensowenig an der Rati-
fikation durch die englische Regierung, da der britische
Gouverneur den Vertrag schon gutgeheissen hat ; doch
werden diese Formalitäten noch längere Zeit in Anspruch
nehmen.

Die Schweiz beansprucht auf Grund des Meist-
begünstiguugs-Vertrags mit Grossbritannien vom 6. Sep-
tember 1855, der auch auf die Kolonien Anwendung findet,
den Mitgenuss sämtlicher Frankreich eingeräumten Er-
mässigungen, doch war das Eidgen. Handelsdepartement
bisher noch nicht in der Lage, die formelle Bestätigung

seiner Rechtsansprüche durch die englische Regierung
melden zu können. Da jedoch bei Anlass der Beratung
des neuen Vertrages im Parlament der kanadische Finanz-
minister die Schweiz ausdrücklich als eines der Länder
bezeichnete, denen die kanadischen Konzessionen in vollem
Umfange ebenfalls zugestanden werden (zu diesen Ländern
gehören u. a. auch Oesterreich-Ungarn und Spanien, nicht
aber Deutschland und Italien), so kann wohl mit Be-
stimmtheit eine für unsern Export befriedigende Lösung
der Frage erwartet werden.

Ausfuhr von Seide und Seidenwaren aus
der Schweiz nach den Vereinigten Staaten von
Nordamerika im ersten Quartal.

1908 1907

Seideneu. halbseidene Stückware Fr. 2,597,300 Fr. 3,764,000
Seidene u. halbseidene Bänder 535,300 „ 1,408,700
Beuteltuch „ 271,700 „ 298,100
Floretseide „ 748,030 „ 978,400

Im Monat März beläuft sich die Ausfuhr von Stück-
ware auf nur 687,400 Fr. (1907 : Fr. 1,085,200) und von
Bändern auf 116,600 Fr. (1907 : Fr. 344,300). Ein so

niedriges Monatsergebnis ist seit Jahren nicht mehr fest-
gestellt worden.

Reaktionen auf merzerisierte Baumwolle.
Zur Erkennung von merzerisierter Baumwolle schlägt

J. Hübner in der „Chemiker-Zeitung" folgende Reak-
tionen vor :

1. Die Baumwollmuster werden in die folgende Lö-
süng für einige Sekunde eingelegt : 20 g Jod werden in
100 ccm einer gesättigten Lösung von Jodkalium in Wasser
aufgelöst. Bei wiederholtem Waschen der Muster mit
Wasser zeigt sich bald, dass nicht merzerisierte Baum-
wolle weiss wird, während das merzerisierte Muster
schwarzblau gefärbt bleibt. Nimmt man zum Waschen
anstatt Wasser eine etwa 2proz. Lösung von Jodkalium
in Wasser, so wird, nach mehrmaligem Waschen mit
dieser Lösung, die nicht merzerisierte Baumwolle bräun-
lieh weiss, während das merzerisierte Muster braun-
schwarz bleibt. Wäscht man nun mit Wasser, so wird
das erste Muster vollkommen weiss, während die Nuance
des letzteren in blauschwarz umschlägt.

2. Man stellt folgende Lösungen her : 1 g Jod, 20 g
Kaliumjodid, 100 ccm Wasser und ferner eine Lösung von
Chlorzink, welche 280 g Chlorzink in 300 ccm enthält.
Zu 100 ccm dieser Chlorzinklösung werden 10 15 Tropfen
der Jod-Jodkaliumlösung zugesetzt. Die fraglichen Muster
werden benetzt, zwischen Filtrierpapier abgepresst und
in die Lösung eingelegt. Merzerisierte Baumwolle färbt
sich bald dunkelblau, während die nicht merzerisierte
Baumwolle ungefärbt bleibt. Die Jod-Jodkaliumlösung
soll erst kurz vor Verwendung der Chlorzinklösung zu-
gesetzt werden. Unvollkommen merzerisierte Baumwolle
oder Baumwolle, welche mit schwächeren als die in der
Praxis üblichen, zur Merzerisierung verwendeten Laugen
behandelt worden ist, zeigt mit diesem Reagens eine
schwächere, der Stärke der angewandten Sodalösung ent-
sprechende Blaufärbung. Man kann daher mit Hilfe dieser
Lösung den Grad der Merzerisierung bestimmen. Setzt
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